
Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.

Antragssteller Zuwendungszweck Betrag
Datum des 

Antrages

im Hpl. 

2017 

veranschla

gt ja/nein

Grundlage (z. B. KT-

Beschluss, Verw.handr.)
Bemerkungen Produkt

Sambucus e.V. 
"Wir2" Bindungstraining für alleinerziehende Mütter und ihre 

Kinder

4.200,00 €

15.08.2016 ja Verwaltungshandreichung 5.15

Förderung geplant nach 

"Richtlinie über die 

Gewährung von 

Zuwendungen zur 

Förderung von Familien 

unterstützenden 

Maßnahmen und Frühen 

Hilfen" (Land 

Niedersachsen) 

36.3.02

Evangelische 

Lebensberatungsstelle im Diakon. 

Werk des Ev. Luth. Kirchenkreises 

Bremervörde - Zeven

Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten zur 

Durchführung des Projektes „wellcome – Praktische Hilfe für 

Familien nach der Geburt“. 

5.000,00 €

15.07.2016 ja Verwaltungshandreichung 5.15

Förderung geplant nach 

"Richtlinie über die 

Gewährung von 

Zuwendungen zur 

Förderung von Familien 

unterstützenden 

Maßnahmen und Frühen 

Hilfen" (Land 

Niedersachsen)

36.03.02

DRK Kreisverband Bremervörde 

e.V. 

1. Niedrigschwellige Bildungsangebote für Eltern und Kinder 

in Zeven und Tarmstedt

Angebote zur Prävention von Kindeswohlgefährdung und 

Kindesmisshandlung im Landkreis Rotenburg (Wümme)

3. Projekt Gesunde Ernährung

23.500,00 €

15.08.2016 ja Verwaltungshandreichung 5.15

Förderung geplant nach 

"Richtlinie über die 

Gewährung von 

Zuwendungen zur 

Förderung von Familien 

unterstützenden 

Maßnahmen und Frühen 

Hilfen" (Land 

Niedersachsen) 

36.3.02

Ev. -luth. Auferstehungskirche 

Bremervörde

Projekt "Kinder und Eltern stärken" - Gemeinwesenarbeit 

Stadtteilladen Bremervörde - Mittel für die Anmietung und 

Bewirtschaftung des Stadtteilsladens, Projektmittel und 

Personalkosten

30.000€ bzw. 

8.000€

11.08.2016 nein

Kirchenkreis Rotenburg 

1. zweisprachige Eltern-Kind-Gruppe - Gruppenangebot für 

Schwangere und für Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahre in 

deutscher und russischer Sprache

3.200,00 €

15.08.2016 ja Verwaltungshandreichung 5.15

Förderung geplant nach 

"Richtlinie über die 

Gewährung von 

Zuwendungen zur 

Förderung von Familien 

unterstützenden 

Maßnahmen und Frühen 

Hilfen" (Land 

Niedersachsen) 

36.3.02
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Aufstellung über vorliegende Anträge von Vereinen, Verbänden usw.

Antragssteller Zuwendungszweck Betrag
Datum des 

Antrages

im Hpl. 

2017 

veranschla

gt ja/nein

Grundlage (z. B. KT-

Beschluss, Verw.handr.)
Bemerkungen Produkt

PaNaMa – das Familienzentrum in 

Bremervörde e.V

1. Personal- und Sachkosten für Projekt "Gesunde 

Kindesentwicklung": Starke-Eltern-starke-Kinder, Erste-Hilfe 

am Kind, Ernährungskurs, Vortragsreihe "Gesund ins 

Leben"

2. Personal- und Sachkosten für Niedrigschwellige Eltern-

Kind-Gruppen in Bremervörde

3. Personal- und Sachkosten für Projektkoordinierung

30.000,00 €

11.08.2016 ja Verwaltungshandreichung 5.15

Förderung geplant nach 

"Richtlinie über die 

Gewährung von 

Zuwendungen zur 

Förderung von Familien 

unterstützenden 

Maßnahmen und Frühen 

Hilfen" (Land 

Niedersachsen) 

36.3.02

Gesamtbetrag 65.900,00 €
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Anlage 1 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2016 
 
TOP 8: Beratung vorliegender Anträge auf Kreiszuschüsse nach den 
Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15  
 
 
 

Antragsteller: Sambucus e.V. 

 

Maßnahme: Wir2 Bindungstraining 

 

Erläuterung: Gruppenprogramm für Alleinerziehende. Es handelt sich um die 
Fortführung des Projektes aus dem Vorjahr. Die Gruppenarbeit 
erfolgt nach dem Manual des Wir2-Bindungstrainings. Das 
Programm ist in vier Module aufgeteilt und wird wöchentlich an zehn 
Nachmittagen zu je 90 Minuten durchgeführt. Ziel ist die Stärkung 
der Elternkompetenzen, die Stabilisierung der Mutter-Kind-
Beziehung, die Vorbeugung und Verbesserung mütterlicher 
Depressionen, die Trennung von Paarkonflikten und 
Elternverantwortung sowie die Einübung sozialer Kompetenzen.  

 

Finanzierung: Kosten:                                                                          5.275,- €      

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                      4.200,-€  €    

  

 

Beschlussvorschlag: Dem Antrag wird zugestimmt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 
4.200 € sollen im Jahr 2017 bereitgestellt werden. 

 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



Anlage 2 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2016 
 
TOP 8: Beratung vorliegender Anträge auf Kreiszuschüsse nach den 
Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15  
 
 
 

Antragsteller: Ev. Lebensberatungsstelle im Diakonischen Werk des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Bremervörde – Zeven 

 

Maßnahme: Wellcome –Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt  

 

Erläuterung: Niedrigschwelliges Angebot aufsuchender Elternarbeit in Zeven und 
Bremervörde. Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt eines 
Kindes im ersten Lebensjahr, insbesondere für Familien mit 
besonderen Belastungen (z.B. Mehrlingsgeburten, Alleinerziehende) 
durch z. Zt. 8 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Fachliche Anleitung 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen durch Leiterin der ev. 
Lebensberatungsstelle und durch hauptamtliche Koordinatorin. 
Weiterführung des bereits bestehenden und geförderten Angebotes.

 

Finanzierung: Kosten:                                                                              10.500 €   

     

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                            5.000 € 

 

 Der Antragssteller hat bereits eine Förderung für 2015 erhalten. Der 
Verwendungsnachweis ist fristgerecht, vollständig eingegangen und 
es wurde abschließend positiv geprüft. 

 

Beschlussvorschlag: Dem Antrag wird zugestimmt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 
5000,00 € sollen im Jahr 2017 bereitgestellt werden. 

 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



Anlage 3 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2016 
 
TOP 8: Beratung vorliegender Anträge auf Kreiszuschüsse nach den 
Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15 
 
 

Antragsteller: DRK Kreisverband Bremervörde e.V.  

 

Maßnahme: 1. Niedrigschwellige Bildungsangebote für Eltern und Kinder in 
Zeven und Tarmstedt 

2. Angebote zur Prävention von Kindeswohlgefährdung und 
Kindesmisshandlung im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

3. Projekt Gesunde Ernährung 

 

Erläuterung: 1. Es werden wöchentlich fachlich angeleitete Eltern-Kind-Gruppen 
sowie niedrigschwellige Beratung durch die begleitende Fachkraft 
angeboten. 

2. Angebote zur Prävention von Kindeswohlgefährdung und 
Kindesmisshandlung durch Aufklärung, Fortbildung und  Vernetzung 
im niedrigschwelligen Bereich 

3.Monatliches Eltern-Kind-Frühstück und Familienabendbrot in 
Zeven und Bremervörde. Begleitend zu den Angeboten wird eine 
niedrigschwellige Beratung durch eine Fachkraft angeboten. 

 

Finanzierung: 1. Niedrigschwellige Bildungsangebote für Eltern und Kinder in 
Zeven und Tarmstedt 

Kosten:                                                                          25.357,03 €  

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                           10.000 €

Der Antragssteller hat bereits eine Förderung für 2015 erhalten. Der 
Verwendungsnachweis ist fristgerecht, vollständig eingegangen und 
es wurde abschließend positiv geprüft. 

 2. Angebote zur Prävention von Kindeswohlgefährdung und 
Kindesmisshandlung im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Kosten:                                                                          19.383,82 €  

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                           10.000 €

3. Projekt Gesunde Ernährung  

Kosten:                                                                            6.019,48 €  



beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                               3.500,- € 

            

  

 
 

Beschlussvorschlag: Dem Antrag wird zugestimmt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 
23.500,00 € sollen im Jahr 2017 bereitgestellt werden. 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



Anlage 4 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2016 
 
TOP : Beratung vorliegender Anträge auf Kreiszuschüsse nach den 
Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15  
 

Antragsteller: Ev.- luth. Auferstehungskirche Bremervörde  

 

Maßnahme: Projekt „Kinder und Eltern stärken“  - Stadtteiladen Bremervörde.  

 

Erläuterung: Die ev.-luth. Auferstehungskirche gründete im Stadtteil „Neues Feld“ 
einen Stadteilladen, in dem verschiedene niedrigschwellige 
Angebote (aufsuchende Elternarbeit, Beratung und Vermittlung in 
Fachberatungsstellen, Workshops, etc.) stattfinden. Neben einer 
Hausaufgabenbetreuung sollen Kinder durch spezifische 
pädagogische Angebote (Kreativwerkstatt, Spiel- und 
Sportangebote, Theaterprojekt, etc.) in ihrer Entwicklung gefördert 
werden. Die Leitung des Stadtteilladens obliegt dem hauptamtlichen 
pädagogischen Mitarbeiter. 

 

 

Finanzierung: Projektkosten für 2017:                                             63.000 €            

beantragte Förderung für 2017:                         30.000 € 

 Beantragte Mindestförderung:                                     8.000 € 

Förderfähig:                                                                      0 € 

  

Der Träger hat bereits im Frühsommer den Antragsentwurf zur Verfügung gestellt. Nach Vorprüfung 
wurde mit dem Träger noch vor den Sommerferien kommuniziert, dass die Voraussetzungen für 
eine Förderung nach der Verwaltungshandreichung 5.15 und anderer Handreichungen des Kreises 
nicht erfüllt sind. Die Angebote werden bereits durch andere Träger in der Region erbracht (vgl. 
Verw.Handr Ziff. 1 Punkt 1.3). Dies wurde umfassend mit dem Träger erörtert und beraten. Ebenso 
wurde mit dem Träger thematisiert, wie eine Einbindung u.a. auch des Jugendamtes durch den 
Träger in die Arbeit im Stadtteil gelingen kann. 

 

Für folgende SGB VIII bezogene Tätigkeiten wird eine Förderung durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) nach der Verwaltungshandreichung 5.15 beantragt: 

Im Antrag beschriebenes 
Angebot: 

Angebot wird bereits 
erbracht durch: 

Förderfähig nach 
Verwaltungshandreichung 5.15 

Hausaufgabenbetreuung für 
Grundschulkinder 

CJD Hort –(3-Gruppen) 

Förderung über die BuT-
Lernförderung möglich 

Nein, es besteht bereits ein 
gleichartiges, regionales Angebot. 

Pädagogische Angebote für Kinder (6-
12) 

Bestehende Kita-Angebote 

Angebote im Jugendzentrum 
BRV 

Angebote von den Schulen 

Nein, es besteht bereits ein 
gleichartiges, regionales Angebot. 



Betreuung der Initiative „Eltern kochen 
für ihre Kinder“ 

Mittagstisch in den Kitas 

Elternkurse zum Thema 
Kindesernährung in den 
Familienzentren BRV und 
Zeven (Zielgruppe Kleinkinder) 

Nein, es besteht bereits ein 
gleichartiges, regionales Angebot. 

Nachgehende und aufsuchende 
Familiensozialarbeit 

niedrigschwellige Beratungen im 
Stadtteilladen (im Rahmen des SGB)  

 

Erziehungsberatungsstelle 
im Landkreis 
(Erziehungsberatung, 
Trennungs- und Scheidungs-
beratung sowie Kursangebote 
für Eltern), 

Familienservicebüro BRV 
(Beratung in allgemeinen 
Fragen der Erziehung und 
Betreuung von Kindern) 

Familienzentrum PaNaMa 
(Eltern-Kind-Gruppen, Offenes 
Elterncafé (Beratung), 
Kursangebote für Eltern) 

(Diakonisches  Werk BRV.: 
Lebensberatung, 
Paarberatung, 
Schuldnerberatung - Förderung 
Kreis: 27.500 € in 2016, 
Summe wird jährlich 
angepasst) 

Nein, es besteht bereits ein 
gleichartiges, regionales Angebot  

 
Im Rahmen des im Schwerpunkt Kinder und Jugendliche betreffenden Projektes finden sich zudem 
vereinzelte Angebote, die thematisch nicht der Verwaltungshandreichung 5.15 unterfallen und 
insofern nicht nach dieser förderfähig sind. Diese Anteile des Projektes treten im Umfang deutlich 
hinter den o.g. Angeboten für Kinder und Jugendliche zurück.  
Die Fördermöglichkeiten des Kreises auch für diese Projektanteile wurden ergänzend geprüft. Für 
die Angebote: Arbeit für Menschen mit Handicap, niedrigschwellige Betreuungs- und 
Entlastungsangebote für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz sowie eine 
Begegnungsstätte besteht aufgrund einer Abdeckung der Hilfen über die Förderung der 
kreisangehörigen Kommune bzw. eines bereits vorhandenen, gleichartigen, regionalen Angebotes 
auch keine Fördermöglichkeit nach anderen Verwaltungshandreichungen.  
 

Der Träger hat die Förderung zunächst für den Zeitraum vom 01.07.17 bis 30.06.18 beantragt und 
bereits eine perspektivische Erwartung auf Förderung von Folgeanträgen über insgesamt 3 Jahren 
bis 30.06.2020 in entsprechender Größenordnung formuliert, vgl. anliegenden Finanzierungsplan. 
Die Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15 sind auf eine Förderung für die Dauer von max. 
einem Haushaltsjahr angelegt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Träger für den Zeitraum 
vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 eine Förderung der Aktion Mensch erhält, die nach der 
vorliegenden Finanzierungsplanung keine kalkulatorische Berücksichtigung bei der Kreisförderung 
findet. 

 

Finanzielle Mittel für diesen Antrag wurden dem Prüfungsergebnis entsprechend nicht in den 
Haushaltsplanentwurf 2017 aufgenommen. 

 

Der Träger wurde zu anderen Fördermittelgebern beraten. Insbesondere ist hier auf Fördermittel 
aus dem Unterstützungsprogramm des Bundes „Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier“ 
hinzuweisen. 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Eine Förderung nach der Verwaltungshandreichung 5.15 wird abgelehnt. 
 











































Anlage 5 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2016 
 
TOP 8: Beratung vorliegender Anträge auf Kreiszuschüsse nach den 
Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15  
 
 

Antragsteller: Diakonisches Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises Rotenburg 

 

Maßnahme: 1. Projekt Zweisprachige Eltern-kind-Gruppe (ElKi) 

 

Erläuterung: Es handelt sich um ein Gruppenangebot für Schwangere und für 
Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahre in deutscher und russischer 
Sprache. Das Angebot soll Eltern befähigen die altersgemäße 
Entwicklung ihres Kindes zu erkennen und zu fördern. 

 

 

Finanzierung: Projekt Zweisprachige Eltern-kind-Gruppe (ElKi) 

Kosten:                                                                            4.260,- €    

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                 3.200,-  € 

 

  

 

Beschlussvorschlag: 1. Dem Antrag wird zugestimmt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 
3.200 € sollen im Jahr 2017 bereitgestellt werden. 

 

 



 



  



  



  



  



  



  



  



 



Anlage 6 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2016 
 
TOP 8: Beratung vorliegender Anträge auf Kreiszuschüsse nach den 
Verwaltungshandreichungen 5.1 und 5.15  
 
 
 

Antragsteller: PaNaMa – das Familienzentrum in Bremervörde e.V.  

 

Maßnahme: 1. Projekt „Gesunde Kindesentwicklung“ 

2. Niedrigschwellige Eltern-Kind-Gruppen 

3. Projektkoordinierung 

 

Erläuterung: 1. Das Familienzentrum PaNaMa bietet niedrigschwellige Angebote 
in Bremervörde an. Im Rahmen des Projektes „Gesunde 
Kindesentwicklung“ wird ein Zuschuss für folgende Kurse beantragt: 
Kurs „Starke Eltern-Starke Kinder“ für Eltern von Kindern im Alter 
von 0-3 Jahren, Kochkurs „gesunde Kindesernährung für Säuglinge 
und Kleinkinder“, Kurs „Erste Hilfe am Kind“, Vortragsreihe „Gesund 
ins Leben“.  

2. Die Eltern-Kind-Gruppen werden von einer sozialpädagogischen 
Fachkraft in Zusammenarbeit mit einer Laien-Mitarbeiterin geführt. 
In den 90-minütigen Gruppenphasen gibt es Freispielphasen und 
altersgerechte, angeleitete pädagogische Aktivitäten. Ziel ist die 
Stärkung einer entwicklungsfördernden Eltern-Kind-Beziehung 
sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz durch Interaktion und 
Beratung. Die Gruppen sind für die Teilnehmer kostenlos.  

3. Die Koordination der Angebote wird durch eine 
sozialpädagogische Fachkraft im Rahmen von 12 Wochenstunden 
durchgeführt. Aufgaben der Koordinierung sind u.a. 
Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, Akquise von Referenten und 
Spenden, Akquise, Einarbeitung und Schulung der Ehrenamtlichen 
Konzeptentwicklung, Elternbefragung und Statistik.  

Der Antragssteller hat bereits eine Förderung für das Jahr 2015 
erhalten. Der Verwendungsnachweis ist fristgerecht, vollständig 
eingegangen und es wurde abschließend positiv geprüft. 

 

Finanzierung: 1. Projekt „Gesunde Kindesentwicklung“ 

Kosten:                                                                          14.885,86 €  

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                           10.000 €

2. Niedrigschwellige Eltern-Kind-Gruppen  

Kosten:                                                                          26.711,25 €  



beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                                           10.000 €

3. Projektkoordinierung  

Kosten:                                                                         14.868,33 €   

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 

mögliche Förderung:                                            10.000€                

  

 

Beschlussvorschlag: Dem Antrag wird zugestimmt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 
30.000 € sollen im Jahr 2017 bereitgestellt werden. 
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